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2-, J_ Yerf aF.renssqbiet

Zum Verfohnensgebiet eehören folgencle !'lurstttstr{. in der Gemarkung

I,angenbach b.K. :

Flur I : Flurstllcke Nr. 36 teiIw., und 58

Flur 9 j Flursfiicke Nr. 1, 2 f,eiIw. , 13 teilw., 14, 15t 16, 26 teilw.,
?'1 , 4o/2t 42, 5€,, 105/56, 58/1, 28, 29, 30' 51 , 1O1 /12,
92 , 67 tei-.1vr., 68o 69 tei.l.w. r70 teilw., 95/71 , 15, 74,
-15,76, 99/77, 1OO/7'l ,79, BO, 81 , 82,81,84,85r 86,87,

- BB, 89, 9O

Flun 10 : Flurstiicke i\r. 277, 275 teilw., 271 , 272, 271t 274, 254,
255, ?56, 257

2,2 Darstellungen in der Planurkunde

Filr dle zeichnerischen Darstellungen in der Planunkunde sind dte Be-

stirnmungen der Plenzeichenverorclnun6l vom 19.1 .1965 verblndl-ieh.
1!rg§nzende Planzeichen sind in cler Z"eichenerkliirung auf der Planunkunde
dargeste:l-l-t und erl:iutert.

2 .3 Ijicht ilberbaubare (j::rrnd stllcks f 1!i chen

In der Planurkundr: sind die Bau6lrenzerr dargestellt. Die Baugnenze
umschreibt nach § 2] Abs.5 tlauliVO die Fliiche, welche durch bauliche
Anlagen iiberbaut rterden darf , sohreit diese lm Rahmen der sonstigen
Festsetzungen des Bebauungsplrnes zul?issig; sind. Ein Zuriicktreton von

W der t-taugrenze ist ohne ljinschrrinkung möglj-ch. Das iiberschreiten dagegen

ist nicht zultissig; rnit trusnalune von Garal4en und ]rlebengebäud.e gemäß

§ 1 + BauNV0, vle lche im Baur^tich zul:'is s ig s ind ,

Der Bereich der gekennzeichrreten Sichtfl-ijchen 1st von jedem sichtbe-
hinderndem Bewuchs iiber 0rB0 m lliihe freizuhalten.
liicht iiberbaut werden drirfen clie Schutzstreifen Cer Strom-Freileitung,
ciie mit je ?r50 rn Preite von der /chse von der Bebauung und von hoher
r.epflanzung freizuhal ten sind

2 .4 Art und I'{aß der baulic}ren }lutziinfi

Das zur llebauung vorgesehene Gebiet nördlich der Straße rrbrr =frfm
Croßen Gartentr r^ri.rcl srl-s rrAllgemeines \Jotrngebi*1rr(WA) und die Grund-
stilche s{ltll iclr d.or: StrrrlJe rrbil a.l-si ItDorfgebietrf (tqn) ausgewi.esen.
Die )4jndestgröße rler linuplv11n4sti1ci<e wi-rc1 auf 500 qm festgesel,zt.
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nöch 2.4

Im rrAllgemeinen Wohnp:ebiet" (Un) vrerden höchstens 2 l^iohneinheiten pro
Gebäude und Grundstilck zuge1assen.

Garagen und Nebengebäude miissen vor der vorderen Grundstiicksgrenze zur
Straßenfront einen t"Tindestabstand von 5r00 m haben.

2 .5 Bauweise

Fiir den gesamten Geltungsbereich wird enbsprechend § 2?- der BaullVO

die rrOff ene Bauweiserr (o ) vorgeschrieben.
Die Stellung der baulichen Anlagen und die
Pl-anurkunde gekennze ichnet
Kellergaragen werden nur zugelassenr wenn

nicht iiberschreitet.
Es sind" nur Einzelhhluser zulässig gernäß §

Firstrichtung sind in der

das Einfahrtsgefä11e 1O %

22 Abs.2 BauNVO.

2.6 Baugestaltung

In dem Geltungsbereich sind außer Pult- und Flachdächern a1le Dach-

formen zugelassen.
tr,lerden Gebäude mit trialm- bzvi. Satteldach errichtet, ist fiir einge-
schossige Gebäude eine Dachneigung von rnindcstens 250 unci fitEXr 5Oo

sowie ffir zrnreigeschossige Gebi'iud.e eine I)achneigunfl von minclestens
^-o - --oZ) und max. )) zlJl^s.s19.
Dacha.ufbauten können nicht gestattet werden; Die rraugenehmigungsbehörde

kann im Einvernehmen mit rler Gemeinde Äusnahmen zulassen, wenn di-e

Einhal-tung dieser Vorschrlft im Finzelfall zu ej.ner offenbar nicht
beabsichtigten TTärte fiihren liiircle und die Abi,reichung auch unter Ui,rdi-
gung nachbatlicher Interessen mit den g,-'stalterischen Anforderungen
des Bauordnungsrechts vereinbar ist.

Entlrng der VJohnstnaßen darf das }{auerwerk zvr Abgrenzung und Ein-
friedigung von Grunrjstijcken eine IIöhe Yon Or50 m nicht ilbersteigen.
iiber dem }4auerwerk liegendes Ercireich ist abzuböschen.

A1s Einfried.igungen entlang der lr,lohnstraßen sind 1',laturhotzzäune und

lebende Hecken bis zu 1 ,00 m Höhe ode:: aber Einfriedigungsmauern bis
zu 0r 50 m Höhe mit aufgesetzten Z?runen a.us Holz oder Meta1l bis zu

einer Gesernthöhe von 1r00 m ztrgelassen.
Fneistehende Mlilltonnen sind unzul'rjssig.
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2 . ? Griinordnung

In der Planurkunde sind nur rrPrivate Griinflächenrr als Pflanzstreifen für
Sicht-und Windschutz eingeze j-chnet.

Dle Pflanzgebote filr Busehgruppen und Bäume sind der Zeiohnung entspre-
chend sinngemäß einzuhalten.
Die nicht iiberbaubaren Grundstilcksflächen sind durch EinzelbHume, Baum-

und Buschgruppen zu gliedern. trls Bäume werden Ahorn, Lind.e, Platane
und Eberesche vorgeschlagen, Vorgärten sind. ziergartenmäßig zu bepflan-
z,eni rilckwärtig liegende Gartenteile können als Nutzgärten verwendet
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Langenbach b.K.: Aufgestellt:
f DZ - TI{GE1,] IEUR-DIEN ST Z II'IMEH
Westelbr"g, den 8.Sept.1980
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Ing. (grad. )f .W.u.K.ffi


